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Bebauungsplan Nr. GI 03/13 
 

„Hohe Warte“ 
 

 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 
Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie der erneuten Beteiligung betroffener Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4a Abs.3 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit 
Anregungen und Hinweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gießen, den 10.05.2013 
 



Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauG B  

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Anregungen oder Hinweise zur 
Niederschrift vorgebracht.  
 
 
Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB  

Stellungnahmen mit Anregungen  

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (21.01.2013) 
Stadt Gießen, Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz (03.01.2013 und 11.09.2012) 
Stadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (23.01.2013) 
Stadt Gießen, Bauordnungsamt (25.01.2013) 
Regierungspräsidium Gießen (04.02.2013) 
Deutsche Telekom Technik GmbH (23.01.2013 und 19.09.2012) 
Lahn Dill Kreis Fachdienst Landwirtschaft (21.01.2013) 
Stadt Gießen Archäologischer Denkmalpfleger (05.01.2013) 
Kreisausschuss des LK Gießen, FD Wasser- und Bodenschutz (04.02.2013) 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen  

IHK Gießen-Friedberg (30.01.2013) 
Stadt Wetzlar (14.01.2013) 
Stadt Pohlheim (07.01.2013) 
 
Erneuten Beteiligung betroffener Träger öffentliche r Belange gem. § 4a Abs.3 
BauGB   

Stellungnahmen mit Anregungen  

Stadt Gießen, Bauordnungsamt (11.03.2013) 
Solibra System Montage GmbH (26.02.2013) 
Regierungspräsidium Gießen (13.03.2013) 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier:  
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 03/13 „Hohe Warte“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren nach § 3 Abs.2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
vom 02.01.2013 bis 04.02.2013 vorgebracht worden sind.  
 

Stellungnahme von: Regierungspräsidium Darm-
stadt 

vom: 21.01.2013 

 
 
 
Behandlung:  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
In den Bebauungsplan wurde zum Entwurf unter dem Punkt Hinweise im textlichen Teil 
des Bebauungsplanes aufgenommen:  
„Der Plangeltungsbereich liegt innerhalb eines Bombenabwurfgebietes. Vom Vorhan-
densein von Kampfmitteln im Untergrund bis 4 m Tiefe muss grundsätzlich ausgegan-
gen werden, soweit nicht Teilflächen bereits auf Kampfmittel hin untersucht und ggf. 
geräumt wurden. Die Eigentümer dieser Flächen sind im Zuge der Vorbereitung von 
bodeneingreifenden Baumaßnahmen zur den Anforderungen der Kampfmittelräumung 
entsprechenden Sondierung verpflichtet.“ 
 
Ein Hinweis auf die Lage des Plangebietes innerhalb eines Bombenabwurfgebietes 
sowie auf die Anforderungen des Kampfmittelräumdienstes wurde auch in die Begrün-
dung des Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
Die weiteren detaillierten Angaben in der Stellungnahme zum allgemeinen Umgang mit 
Kampfmitteln, den Baugrunduntersuchungen usw. werden nicht in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Der enthaltene Hinweis ist ausreichend, um auf die Problematik auf-
merksam zu machen.  
 
Das beiliegende Merkblatt über die „Allgemeinen Bestimmungen für die Kampfmittel-
räumung im Lande Hessen“ wurde  zur Kenntnis genommen und an den Investor wei-
tergeleitet. 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier:  
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 03/13 „Hohe Warte“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren nach § 3 Abs.2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
vom 02.01.2013 bis 04.02.2013 vorgebracht worden sind.  
 

Stellungnahme von: Magistrat der Universitätsstadt 
Gießen, Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz 

vom: 03.01.2013 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier:  
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 03/13 „Hohe Warte“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren nach § 3 Abs.2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
vom 02.01.2013 bis 04.02.2013 vorgebracht worden sind.  
 

Stellungnahme von: Magistrat der Universitätsstadt 
Gießen, Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz 

vom: 11.09.2012 

 
 
Behandlung: 
 
 
Zu 1. bis 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen  
 
1. 
Die Grundstücke im Plangebiet sind über eine ausreichend breite Zuwegung (breiter als 
3,5 m) erschlossen. 
Im Sondergebiet ist zur inneren Erschließung ein Fahrweg geplant, über den die Trafos 
und Übergabestationen erreicht werden können. Damit ist eine Zufahrt für die Feuer-
wehr und für Wartungsarbeiten gegeben. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage ist allseitig 
von einem befahrbaren Schotter- bzw. Wiesenweg umschlossen. Erschließungsstraßen 
sind innerhalb des Sondergebietes als untergeordnete Anlagen zulässig, so dass Stra-
ßenverkehrsflächen nicht zur Festsetzungen kommen. Sie sind bei der Erschließungs-
planung im bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren zu beachten. 
 
2. 
Die Hinweise hinsichtlich der Ausgestaltung von Feuerwehrzufahrten werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
3. 
In die Begründung des Bebauungsplanes wurde zum Entwurf aufgenommen:  
„Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist ein Grundschutz von mind. 48 m³/h 
über einen Zeitraum von zwei Stunden vorzusehen. Nach § 3 Hess. Bauordnung sind 
zur Brandbekämpfung ausreichende Löschmittel bereitzustellen. Dieses kann auch 
über unterirdische Löschwasserbehälter erfolgen.  
Eine Löschwasserversorgung ist jedoch in der Liegenschaft selbst als auch im Umkreis 
von 300 m nicht vorhanden. Daher sind Einzelheiten mit dem Amt für Brand- und Be-
völkerungsschutz abzustimmen.“ 

 



- 5 - 

 

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier:  
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 03/13 „Hohe Warte“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren nach § 3 Abs.2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
vom 02.01.2013 bis 04.02.2013 vorgebracht worden sind.  
 

Stellungnahme von: Magistrat der Universitätsstadt 
Gießen, Amt für Umwelt und Natur 

vom: 23.01.2013 

 
 
 
Behandlung: 
 
 
Zu 1.1 Der Anregung wird teilweise entsprochen.  
 
Die Reduzierung des Biotopwertes der vorhandenen „Wiesenbrachen“ bedingt sich 
nicht ausschließlich durch das Vorhandensein von Störzeigern. Gemäß floristischem 
Gutachten wurde neben diversen Störstellen zudem eine hohe Artenarmut festgestellt. 
Besonders im Vergleich zu anderen vorhandenen Biotoptypen wurde der Zustand der 
Flächen als gemindert eingestuft, was sich in der Reduzierung des Biotopwertes um 8 
Punkte niederschlägt. 
Da die Aufständerung der Solarmodule zu einer Verschattung des Grünlandes führt, die 
jahres- und tageszeitlich bedingt variiert und durch die geminderte Besonnung und 
Beregnung zu unterschiedlichen Artenzusammensetzungen führen kann, wird der Bio-
topwert der überständerten Bereiche des Grünlandes um fünf Punkte reduziert. 
 
Zu 1.2 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Von der Aufforstungsfläche im Landkreis Hersfeld-Rotenburg wird abgesehen.  
Dennoch gilt grundsätzlich: Maßgebend für Eingriffe im Rahmen eines Bauleitplanver-
fahrens ist die Eingriffsregelung nach Baugesetzbuch (BauGB); die Vorgaben zur Ein-
griffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie dem Hessischen 
Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) finden hier keine 
Anwendung. Gemäß § 200 a BauGB kann von einem räumlichen Zusammenhang zwi-
schen Eingriff und Ausgleich abgesehen werden.  
 
Zu 1.3.1 Der Anregung wird entsprochen.  
 
In Abstimmung mit der Unteren und der Oberen Forstbehörde wurden die Abgrenzun-
gen der Waldflächen gemäß § 1 ForstG HE erneut abgegrenzt und in den entsprechen-
den Anträgen bzw. den Abb. 2 und 3 nach Flächen für die Waldumwandlung gemäß 
§ 12 bzw. für den Waldumbau gemäß § 11 ForstG HE differenziert. 
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Zu 1.3.2 Der Anregung wird entsprochen.  
 
Der im Südosten des Geltungsbereiches vorhandene und nach § 30 BNatSchG ge-
schützte Tümpel bleibt im Rahmen des Baus und Betriebs der Solaranlage erhalten. 
Eine entsprechende textliche Festsetzung wird ergänzt. Die Notwendigkeit eines An-
trags auf Ausnahmegenehmigung sowie die Herstellung eines Ersatzbiotopes ist daher 
nicht notwendig. 
 
Zu 1.3.3 Der Anregung wird teilweise entsprochen.  
 
Aufgrund der potenziellen Kampfmittelbelastung des Bodens kann der überwiegende 
Teil der Betonwannen nicht durchstoßen werden. Eine Verfüllung mit anschließender 
Grünlandeinsaat soll, aus bautechnischen Gründen und zur Gewährleistung der Er-
schließbarkeit, nach wie vor stattfinden. Im Bereich der Betonwannen entstehen auf-
grund ihrer Undurchlässigkeit mindestens wechselfeuchte Standortbedingungen. Durch 
die Modellierung tieferer Senken können zudem Teilbereiche entstehen, die potenzielle 
Lebensräume wasser- bzw. feuchtigkeitsgebundenen Arten darstellen. 
 
Innerhalb der Maßnahmenfläche F3 ist die Pflanzung von Laubbäumen 1. Ordnung 
nicht vorgesehen, da die Gehölzbestände auch hier eine Höhe von 15 m nicht über-
schreiten sollen, um die Verkehrssicherheit der sich südlich anschließenden Modulrei-
hen zu gewährleisten. Die Artenliste der Bäume II. Ordnung wurde um die Arten Hain-
buche und Mehlbeere im Umweltbericht und in den textlichen Festsetzungen ergänzt. 
 
Zu 1.3.4 Der Anregung wird nicht entsprochen.  
 
Die Anregung bzgl. einer Aufforstung auf Flächen unmittelbar nördlich des Plangebietes 
wurde durch die Universitätsstadt Gießen geprüft. Die Fläche liegt innerhalb des NSG 
Hohe Warte. Somit wäre zu prüfen, ob eine Aufforstung dem Zweck der Unterschutzstel-
lung nicht entgegensteht. Die Fläche könnte den erforderlichen Aufforstungsumfang 
jedoch nicht ganz abdecken. Des Weiteren werden die alternativen Flächen durch die 
Untere Forstbehörde bereits als Wald im Sinne des § 1 Hessisches Forstgesetz einge-
stuft, so dass aus forstrechtlicher Sicht eine Aufforstung hier nicht möglich ist. Sie kom-
men daher für eine Ersatzaufforstung nicht in Betracht. 
 
Von der Aufforstungsfläche im Landkreis Hersfeld-Rotenburg wird abgesehen.  
Dennoch gilt grundsätzlich: Maßgebend für Eingriffe im Rahmen eines Bauleitplanver-
fahrens ist die Eingriffsregelung nach Baugesetzbuch (BauGB); die Vorgaben zur Ein-
griffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie dem Hessischen 
Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) finden hier keine 
Anwendung. Gemäß § 200 a BauGB kann von einem räumlichen Zusammenhang zwi-
schen Eingriff und Ausgleich abgesehen werden.  
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Zu 1.3.5 Der Anregung wird entsprochen.  
 
Der Hinweis hinsichtlich des Umgangs mit dem Schlingnattervorkommen wird im Um-
weltbericht ergänzt. Die Vermeidungsmaßnahmen werden zudem vertraglich bestimmt.  
 
Die Herstellung weiterer Totholz- und Lesesteinhaufen im Norden und Osten wird in 
dem Umweltbericht sowie in die Artenschutzmaßnahmen als Hinweis übernommen. 
 
 
Zu 2.1 Der Anregung wird teilweise entsprochen.  
 
Nach der Artenschutzprüfung ist die Anlage weiterer Schlingnatterstrukturen nicht er-
forderlich, da im näheren Umfeld geeignete Habitate vorhanden sind. Die Herstellung 
weiterer Totholz- und Lesesteinhaufen im Norden und Osten wird in dem Umweltbericht 
sowie in die Artenschutzmaßnahmen dennoch als Hinweis übernommen. 
 
Zu 2.2 Der Anregung wird entsprochen.  
 
Die Artenliste wird um die Arten Hainbuche und Mehlbeere ergänzt. 
 
Zu 3.1 Der Anregung wird nicht entsprochen.  
 
Die Reduzierung des Biotopwertes der vorhandenen „Wiesenbrachen“ bedingt sich 
nicht ausschließlich durch das Vorhandensein von Störzeigern. Gemäß floristischem 
Gutachten wurde neben diversen Störstellen zudem eine hohe Artenarmut festgestellt. 
Besonders im Vergleich zu anderen vorhandenen Biotoptypen wurde der Zustand der 
Flächen als gemindert eingestuft, was sich in der Reduzierung des Biotopwertes um 8 
Punkte niederschlägt. 
 
Zu 3.2 Der Anregung wird entsprochen.  
 
Der Plan wird um die Darstellungen ergänzt. 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier:  
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 03/13 „Hohe Warte“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren nach § 3 Abs.2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
vom 02.01.2013 bis 04.02.2013 vorgebracht worden sind.  
 

Stellungnahme von: Magistrat der Universitätsstadt 
Gießen, Bauordnungsamt 

vom: 25.01.2013 

 
 
 
 
Behandlung: 
 
1. Planungsrechtliche Festsetzungen (A) 
 
Zu a) Der Anregung wird entsprochen.  
 
Die Angabe wird nicht gestrichen, da sie der einheitlichen Einordnung der Festsetzun-
gen in Gruppen nach Rechtsgrundlagen dient.  
 
Zu b) Der Anregung wird entsprochen.  
 
Die Festsetzung nennt natur- und landschaftsbezogene Pflegemaßnahmen, die sich auf 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB stützen. In der Begründung zum Bebauungsplan wurden die 
städtebaulichen Gründe, die ausschlaggebend für diese Festsetzung sind, näher erläu-
tert. Es wird ergänzt, dass diese Maßnahme der Vermeidung weiterer Versiegelung 
sowie zur Regelung der Bodennutzung im Sinne der Entwicklung und des dauerhaften 
Erhalts von Extensivgrünland dient. Wenngleich eine Grundflächenzahl den Teil der 
Versiegelung steuert und darin auch die senkrecht auf die Erdoberfläche projektierte 
Modulfläche enthalten ist, wird im Umweltbericht davon ausgegangen, dass auch die 
Bereiche unterhalb der Module als extensives Grünland entwickelt werden. 
 
Die Festsetzung wird dahingehend geändert, dass die Modalitäten zur Bewirtschaftung 
der Flächen entfallen. Über eine vertragliche Regelung werden die Düngung sowie der 
Einsatz von Pestiziden verbindlich geregelt. Zudem wird als Hinweis in die Textlichen 
Festsetzungen zum Arten- und Biotopschutz aufgenommen, dass die Mahd der Grün-
flächen nur in den genannten Zeiträumen erfolgen darf, um eine Beeinträchtigung von 
Bodenbrütern zu vermeiden.  
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zu c) Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
An der Festsetzung A.6 wird in seiner ursprünglichen Formulierung festgehalten, da bei 
einem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan keine Pflicht besteht, sich an den Festset-
zungskatalog des § 9 BauGB zu halten. Diese „planerische Freiheit“ erwächst aus § 12 
Abs. 3 S. 2 BauGB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (B) 
 
Den Anregungen wird teilweise entsprochen . 
 
Die Angabe wird nicht gestrichen, da sie der einheitlichen Einordnung der Festsetzun-
gen in Gruppen nach Rechtsgrundlagen dient.  
 
Die Unterüberschrift wird um Nr. 3 ergänzt; die restlichen Nummern entfallen.  
 
Die Festsetzung wird wie folgt geändert:  
„Einfriedungen sind nur in Form von Zäunen bis zu einer Höhe von max. 2,80 m und in 
Form von Hecken zulässig.“  
In der Begründung wird ausgeführt, dass auch Hecken zulässig sind, da diese als Ein-
grünung des Geländes auf den Ausgleichsflächen mit höheren Beschränkungen zuläs-
sig sind.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier:  
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 03/13 „Hohe Warte“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren nach § 3 Abs.2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
vom 02.01.2013 bis 04.02.2013 vorgebracht worden sind.  
 

Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen  vom: 04.02.2013 

 
 
 
 
Behandlung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Behandlung: 
 
Maßgabe 2 und 3:: Den Anregungen wird entsprochen. 
 
Zu Maßgabe 2) 
Die Maßgabe wurde im Durchführungsvertrag vom 09.04.2013 aufgenommen. Der 
Vertrag wird vorgelegt. 
 
Zu Maßgabe 3) 
Der Bebauungsplan setzt als Folgenutzung für das Gebiet Fläche für die Landwirtschaft 
fest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Altlasten und Bodenschutz) 
 
In der Stellungnahme vom 20.09.2012 wurde ausgeführt: „Aus altlastenfachlicher Sicht 
bestehen keine Bedenken, da es sich um einen sanierten Altstandort handelt. Bei Bo-
deneingriffen kann es punktuell zu Bodenaushub kommen, der abfallrechtlich zu ver-
werten ist.“ Dies wurde in die Begründung aufgenommen. 
 
 

 



- 12 - 

 

 
 
 
Behandlung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Obere Forstbehörde):  
 
Der Antrag auf Rodung gemäß § 12 ForstG HE wurde vom Kreisausschuss des Land-
kreises Gießen mit Schreiben vom 25.01.2013 genehmigt. Aufgrund nachweislich feh-
lender und für eine Ersatzaufforstung geeignete Flächen wurde die Zahlung einer 
Walderhaltungsabgabe festgesetzt.  
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Zu planungsrechtlicher Hinweis: Dem Hinweis wird teilweise entsprochen.  
 
Die Befristung auf 35 Jahre wird für den Bebauungsplan und nicht für die Nutzung als 
Photovoltaikanlage festgesetzt. An der Festsetzung A.6 wird in seiner Formulierung 
festgehalten, da bei einem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan keine Pflicht besteht, 
sich an den Festsetzungskatalog des § 9 BauGB zu halten. Diese „planerische Freiheit“ 
erwächst aus § 12 Abs. 3 S. 2 BauGB. Somit kann ein Bebauungsplan, wie Rechtsnorm 
auch, zeitlich befristet werden. 
 
Als Folgenutzung wird für das Gebiet Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier:  
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 03/13 „Hohe Warte“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren nach § 3 Abs.2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
vom 02.01.2013 bis 04.02.2013 vorgebracht worden sind.  
 

Stellungnahme von:  Deutsche Telekom Technik 
GmbH  

vom: 23.01.2013 

 
 
 
Behandlung: 
 
 
 
 
 
 
Verweis auf Stellungnahme aus § 4 Abs. 1 BauGB. Siehe unten.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier:  
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 03/13 „Hohe Warte“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren nach § 3 Abs.2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
vom 02.01.2013 bis 04.02.2013 vorgebracht worden sind.  
 

Stellungnahme von:  Deutsche Telekom Technik 
GmbH  

vom: 19.09.2012 

 
 
 
Behandlung: 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen . 
 
 
Die Einwände betreffen die Erschließungsplanung und wurden an den Vorhabenträger 
weitergegeben. Sofern Änderungen am Hausanschluss im südwestlichen Bereich vor-
genommen werden, wird der Kontakt durch den Vorhabenträger zur Deutschen Tele-
kom gesucht.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier:  
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 03/13 „Hohe Warte“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren nach § 3 Abs.2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
vom 02.01.2013 bis 04.02.2013 vorgebracht worden sind.  
 

Stellungnahme von:  Kreisausschuss, Abteilung für 
den ländlichen Raum 

vom: 21.01.2013 

 
 
 
Behandlung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
Die Gemeinde Nentershausen (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) hat die Aufforstung nicht 
genehmigt. Innerhalb des Stadtgebietes Gießen sind Aufforstungsflächen kurz- bis 
mittelfristig verfügbar. Stattdessen wird eine Walderhaltungsabgabe gezahlt. Die Exter-
ne Aufforstungsmaßnahme entfällt, die Zuordnung der Eingriffe zu dem Ausgleich wird 
geändert.  
 
 
Der Anregung wird entsprochen 
 
Als Folgenutzung wird eine landwirtschaftliche Nutzung festgesetzt. 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen 
 
Der forstrechtliche Ausgleich erfolgt nach § 12 Abs.5 Hessisches Forstgesetzt durch 
Zahlung einer Walderhaltungsabgabe. Dem Vorgehen haben die zuständigen Forstbe-
hörden zugestimmt. 
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Behandlung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen 
 
Die Fläche liegt innerhalb des NSG Hohe Warte. Somit wäre zu prüfen, ob eine Auffors-
tung dem Zweck der Unterschutzstellung nicht entgegensteht. Die von der Schutzge-
meinschaft Deutscher Wald vorgeschlagene Fläche könnte den erforderlichen Auffors-
tungsumfang jedoch nicht ganz abdecken. Die Herrichtung einer bepflanzbaren Fläche 
ist zudem mit dem Rückbau baulicher Anlagen verbunden und somit kostenintensiv. 
Des Weiteren werden die alternativen Flächen durch die Untere Forstbehörde bereits 
als Wald im Sinne des § 1 Hessisches Forstgesetz eingestuft, so dass aus forstrechtli-
cher Sicht eine Aufforstung hier nicht möglich ist. Die Universitätsstadt Gießen sieht 
daher von einer näheren Prüfung der Flächen ab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nebenstehende Karte ist zur Klarstellung des Sachverhalts aus der Stellungnahme der 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald vom 19.09.2012 im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung beigefügt.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier:  
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 03/13 „Hohe Warte“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren nach § 3 Abs.2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
vom 02.01.2013 bis 04.02.2013 vorgebracht worden sind.  
 

Stellungnahme von:  Archäologischer Denkmalpfle-
ger  

vom: 05.01.2013 

 
 
 
Behandlung: 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
Der Hinweis bezieht sich auf das sich anschließende Baugenehmigungsverfahren. Als 
Hinweis wurde in den textlichen Teil des Bebauungsplanes der Verweis auf § 20 
DSchG HE aufgenommen.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier:  
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 03/13 „Hohe Warte“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren nach § 3 Abs.2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
vom 02.01.2013 bis 04.02.2013 vorgebracht worden sind.  
 

Stellungnahme von:  Landkreis Gießen, Bauord-
nung und Umwelt  

vom: 04.02.2013 

 
 
 
Behandlung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Behandlung: 
 
 
 
Zu Abwasser: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
In Kapitel 5.6 der Begründung wurde im Entwurf näher ausgeführt, dass das Nieder-
schlagswasser im Bereich der Betonwannen auch zur Versickerung gebracht wird, in 
dem die Betonwannen in regelmäßigen Abständen durchbohrt werden. Eine Durchboh-
rung kann nach jetzigem Kenntnisstand aufgrund des Kampfmittelverdachts nicht mehr 
bei allen Betonwannen durchgeführt werden. Im Bereich der versiegelten Betonwannen 
entstehen daher nach der Auffüllung und Grünlandeinsaat mindestens wechselfeuchte 
Standortbedingungen, die potenzielle Lebensräume für wasser- bzw. feuchtigkeitsge-
bundenen Arten darstellen. Dennoch soll eine Versickerung über benachbarte sicke-
rungsfähige Flächen möglich sein. 
Eine zielgerichtete Ableitung/Einleitung/Versickerung in eine Versickerungsanlage fin-
det nicht statt.  
Die vorhandenen Versickerungsanlagen (Gräben und Versickerungsbecken) werden 
ebenfalls aufgefüllt und in ihrer Versickerungseigenschaft nicht verändert. 
Es wurde an den Vorhabenträger weitergegeben, dass zum Baugenehmigungsverfah-
rens eine Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde nötig ist.  
 
 
Zu Oberflächengewässer:  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Das Niederschlagwasser soll überwiegend an Ort und Stelle versickern. Eine Einleitung 
in den Seitenzufluss ist nicht geplant. Die Niederschlagsmenge, die vor Umsetzung des 
Vorhabens evtl. in den Seitenzufluss gelangt, ist nach Umsetzung des Vorhabens die 
gleiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 22 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu der erneuten Beteiligung betroffener Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4a Abs.3 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Anregungen 
und Hinweisen. 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier:  
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 03/13 „Hohe Warte“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren nach §  4a Abs. 3 BauGB vom 
21.03.2013 bis 08.03.2013 vorgebracht worden sind.  
 

Stellungnahme von:  Magistrat der Universitätsstadt 
Gießen, Bauordnungsamt  

vom: 11.03.2013 

 
 
 
Behandlung: 
 
Die Befristung auf 35 Jahre wird für den Bebauungsplan und nicht für die Nutzung als 
Photovoltaikanlage festgesetzt. An der Festsetzung A.6 wird in seiner Formulierung 
festgehalten, da bei einem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan keine Pflicht besteht, 
sich an den Festsetzungskatalog des § 9 BauGB zu halten. Diese „planerische Freiheit“ 
erwächst aus § 12 Abs. 3 S. 2 BauGB.  
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier:  
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 03/13 „Hohe Warte“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren nach §  4a Abs. 3 BauGB vom 
21.03.2013 bis 08.03.2013 vorgebracht worden sind.  
 

Stellungnahme von: Regierungspräsidium Gießen  vom: 13.03.2013 

 
 
 
 
Behandlung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Obere Landesplanungsbehörde:  
 
Der Anregung wird entsprochen 
 
Die Maßgabe 2 wurde im Durchführungsvertrag vom 09.04.2013 aufgenommen. Der 
Vertrag wird vorgelegt. 
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Zu Planungsrechtlicher Hinweis:  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
An der Festsetzung A.6 wird in seiner ursprünglichen Formulierung festgehalten, da bei 
einem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan keine Pflicht besteht, sich an den Festset-
zungskatalog des § 9 BauGB zu halten. Diese „planerische Freiheit“ erwächst aus § 12 
Abs. 3 S. 2 BauGB.  
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Anregungen von der Firma Solibra: 
 
Höhe der baulichen Anlage auf 2,60 m festsetzen 
 
Änderungswünsche zur Begründung des Bebauungsplan bzgl. der 
technischen Beschreibungen der Photovoltaik-Anlage. 
 
 
 
 
 

 
 

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
 
hier:  
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. GI 03/13 „Hohe Warte“  
 
Abwägung  der Anregungen, die im Verfahren nach §  4a Abs. 3 BauGB vom 
21.03.2013 bis 08.03.2013 vorgebracht worden sind.  
 

Stellungnahme von: Solibra System Montage GmbH vom: 26.02.2013 

 
 
Behandlung: 
 
Der Belegungsplan wird zur Satzung ausgetauscht.  
 
Die zulässige Höhe der baulichen Anlage wird auf 2,60 m hochgesetzt, da mit dieser 
geringfügigen Änderung (von weniger als einem halben Meter) keine Auswirkungen auf 
die Planungsgrundzüge verbunden sind. Es hat sich kein Stellungnehmer zur Bauhöhe 
geäußert, weshalb kein Bedarf der erneuten Beteiligung besteht. Die höhere Bauhöhe 
lässt im Vergleich zur bisherigen Planung keine andere Beurteilung des Vorhabens 
erwarten. Zudem ist eine ausreichend hohe Randeingrünung vorgesehen, die eine 
Abschirmung der Anlagen nach außen ermöglicht. Diese redaktionelle Änderung ist 
möglich.  
 
Beschreibende Erklärungen im ersten Kapitel werden angepasst. Sie sind lediglich 
redaktioneller Art. 
 
Im Kapitel „Maß der Nutzung“ der Begründung zum Bebauungsplan wird auf ein mögli-
cherweise anderes Berechnungsergebnis der Versiegelung bei endgültigem Planungs-
stand hingewiesen, da geringfügige Abweichungen während der Planungsphase mög-
lich sind. Maßgebend ist die festgesetzte GRZ. Im Rahmen des Baugenehmigungsver-
fahrens wurde die endgültige Versiegelung überprüft und bei Erteilung einer Bauge-
nehmigung nach §33 BauGB auch eingehalten. 
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